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Strassenverkehrsrecht

Neues Merkblatt zu  
Anhängelast an  
Unterlenkern
Seit einigen Jahren orientiert sich das Schweizer Recht immer häufiger am europäische 
Recht. Dies ist auch in Bezug auf die VTS der Fall. Artikel 91 der VTS verlangt, dass Anhän-
gevorrichtungen den Bestimmungen der Europäischen Verordnung 2015/208 entsprechen  
müssen. 

In den letzten Jahren wurden häufig 
gezogene Maschinen an den Unter-
lenker oder die Dreipunktkupplung 
angehängt, ohne dass für die Kupp-
lung eine offizielle Anhängelast an-
gegeben war. Um diese Grauzone zu 
klären und das geltende Recht ein-
zuhalten, hat sich die Arbeitsgruppe 
«Landwirtschaftlicher Strassenver-
kehr», der auch Agrotec Suisse an-
gehört, mit dieser Situation befasst 
und ein entsprechendes Merkblatt 
erarbeitet. Gemäss der EU-Ver-
ordnung 2015/208 ist es zulässig, 
bei Arbeitsanhängern (Sa) und be-
stimmten Transportanhängern (Ra) 
eine Anhängelast auf Dreipunkt-
kupplungen zu haben. Dieser Wert 
muss jedoch vom Hersteller oder  
Importeur angegeben werden. Es 
ist also wichtig, dass diese Kupp-

lungssysteme von einem Hersteller 
genehmigt werden und dass keine 
Hilfskonstruktionen erlaubt sind, 
um einen anderen Anhänger mit 
einer anderen Dreipunktkupplung 
zu koppeln. 

Um legal mit einem Anhänger fah-
ren zu können, der mit Unterlenkern 
oder dem Dreipunktkupplungssys-
tem verbunden ist, muss die An-
hängelast des Anhängers unter der 
Ziffer 235 in den Fahrzeugausweis 
eingetragen werden. Auf die Angabe 
der Stützlast wird hingegen verzich-
tet. Die Ziffer 202 wird zusätzlich ein-
getragen und verweist auf die Be-
dienungsanleitung des Herstellers.  

Wenn der aktuelle Fahrzeugausweis 
noch keine Informationen enthält, 

Anhänger an der Dreipunkt-Hydraulik / am Unterlenker mitführen

Fachinformation

 Das Wichtigste in Kürze
u	 Am hinteren Dreipunkt/Unterlenker dürfen nur  Anhänger mitgeführt werden, wenn der Hersteller  des Zugfahrzeugs eine entsprechende Anhängelast ausweist. Dies gilt für alle Fahrzeuge.u	 Die zulässige Anhängelast am Dreipunkt/Unterlenker wird im Fahrzeugausweis unter Ziffer 235 vermerkt.  Auf den Eintrag der Stützlast an den Unterlenkern  wird verzichtet.

u	 Wenn keine Angaben über die Anhängelast am  Unterlenker vorhanden sind, kann der Hersteller  oder Importeur eine Bestätigung für das Strassen- verkehrsamt erstellen.u	 Anhänger dürfen nur am Dreipunkt/Unterlenker  mitgeführt werden, wenn sie dafür mit der ent- sprechenden originalen Dreipunktaufnahme ausge- rüstet sind. Hilfskonstruktionen sind nicht zulässig. u	 Die Sicherung gegen Pendelbewegungen muss  nach den Vorgaben des Traktorherstellers erfolgen.

Mitführen von Arbeits- und Sachentransport- anhängern   
Damit solche Fahrzeugkombinationen legal im Strassenverkehr un-
terwegs sind, müssen folgende Punkte erfüllt sein: 
u	Die Anhängung am Dreipunkt/Unterlenker ist vom Hersteller des Zugfahrzeugs explizit vorgesehen und ausgewiesen. Das Zug-fahrzeug ist entsprechend ausgerüstet und betriebssicher. 

u	Mitführen von Anhängern
u	Fahrzeugausweis
u	Weiterführende Informationen
u	Bestätigung des Importeurs /   Herstellers
u	Gesetzliche Grundlagen

Inhalt

Verordnung (EU) Nr. 167/2013 
u Über die Genehmigung und 

Marktüberwachung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen

Delegierte Verordnung (EU) 2015/208: zur Ergänzung der EU-Verordnung Nr. 167/2013
u Anforderungen an die funktionale Sicherheit von Fahrzeugen für die Genehmigung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen

VTS Art. 161
u Höchstgeschwindigkeit, Einteilung

Anhänger müssen explizit für die Anhängung am Dreipunkt gebaut sein – 
Hilfskonstruktionen sind nicht zulässig. (Bild: BUL)

wird es notwendig sein, diese Werte im CoC oder ge-
mäss der Bescheinigung des Importeurs auf dem Ver-
waltungsweg eintragen zu lassen.  

Wenn im CoC keine Anhängelast für die Dreipunkt- oder 
Unterlenkerkupplung angegeben ist und der Importeur 
keine Bescheinigung vorlegen kann, ist die Kupplung in 
diesem Fall nicht dafür ausgelegt, eine Last auf einer 
öffentlichen Strasse sicher zu ziehen.  

Das Informationsblatt steht auf der 
Website von Agrotec Suisse unter der 
Rubrik Merkblätter und Broschüren 
als PDF-Download zur Verfügung. 

Damien Jaquet

Haben Sie Fragen zum Strassenverkehrs-
gesetz oder brauchen Sie technischen Rat?

Kontaktieren Sie unseren Projektleiter Technik, 
Damien Jaquet: d.jaquet@amsuisse.ch, T 032 391 99 39




